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Emmerich Tálos

Sozialpartnerschaft: ein Auslaufmodell?

Wenn wir heute einen Blick auf die Interessenpolitik und die Beziehungen zwischen den Interessenverbänden und der Regierung werfen, so sind beträchtliche Veränderungen konstatierbar. 

Um die Bedeutung dieser Veränderungen zu erfassen, und damit die Frage beantworten zu können, ob es sich bei der Sozialpartnerschaft um ein “Auslaufmodell” handelt,  möchte ich in einem ersten Punkt kurz umreißen, worum es bei dem Sachverhalt “Sozialpartnerschaft” geht. In einem zweiten Punkt werde ich auf die Veränderungen in den 90er Jahren und im dritten Punkt auf die aktuelle Situation und deren Konsequenzen eingehen.

1. Sozialpartnerschaft: eine spezifische Ausprägung von Interessenpolitik in Österreich

Wenn im folgenden von Sozialpartnerschaft die Rede ist, so ist damit ein spezifisches Muster der Interessenvermittlung und Interessenpolitik gemeint. Dessen Träger sind die großen Dachverbände der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Interessenorganisationen sowie die Regierung bzw. die Fachministerien. Es ist ein Muster, das wesentlich durch Kooperation und Abstimmung der Interessen zwischen diesen Trägern gekennzeichnet ist. Dieses Muster kommt auf der Makroebene von Politik – in erster Linie in den Bereichen der Einkommens-, Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik zum Tragen. Sozialpartnerschaft hatte nie die Funktion einer “Plauderstunde” von Verbändefunktionären, war nie auf bloße Beratung bzw. Expertise – so wie in anderen Ländern – beschränkt. Es geht bei Sozialpartnerschaft zentral um substantielle Verhandlungen über konträre Positionen zum einen, um einen Ausgleich auf dem Weg von inhaltlichen Kompromissen – bei Berücksichtigung verallgemeinerbarer Ziele wie Wirtschaftswachstum, Beschäftigungssicherung usw. –  zum anderen. 

Sozialpartnerschaft beruht auf äußerst anspruchsvollen Voraussetzungen, die in den hochindustrialisierten Ländern keineswegs die Norm darstellen. Eine wesentliche Bedingung ist die spezifische Konfiguration des österreichischen Verbändesystems: dieses ist vor allem gekennzeichnet durch einen hohen Konzentrations- und Zentralisationsgrad. Einige wenige große Verbände sind in der Lage aufgrund der organisatorischen Struktur mit einer Stimme zu sprechen. Dazu kommt die herausragende politische Privilegierung. Das heißt, dass diesen großen Verbänden weitreichende Partizipationschancen in politischen Entscheidungsprozessen eingeräumt sind. Eine unumgängliche Voraussetzung für Sozialpartnerschaft ist das Selbstverständnis der Akteure, nämlich die je eigenen Interessen zugleich mit verallgemeinerbaren Interessen zu verfolgen, sowie die Akzeptanz dieser beachtlichen und wichtigen Rolle der großen Verbände durch die zentralen politischen Entscheidungsträger, nämlich Regierung und Regierungsparteien. Dieses Muster der Interessenpolitik hat seitens der Öffentlichkeit eine enorm hohe Akzeptanz erfahren.

Sozialpartnerschaft fiel nicht vom Himmel: Sozialpartnerschaft beruht auf den angeführten spezifischen Voraussetzungen. Gewerkschaftspräsident Böhm hatte noch im Jahr 1947 gemeint: die großen Interessenverbände säßen auf einem Ast, wenn einer diesen durchsägt, dann würden beide hinunterfallen. Es gäbe durchaus gemeinsame Interessen bzw. die Interessenorganisationen könnten ein Stück Weges gemeinsam gehen. Die Entwicklung der Interessenpolitik seit Ende der 50er Jahre hat gezeigt, dass daraus nicht nur ein Stück Weges, sondern eine ziemlich breite Straße der Zusammenarbeit und der Einbindung in politische Entscheidungsprozesse geworden ist.

Diese besondere Bedeutung der großen Dachverbände hat in der Öffentlichkeit oft den Eindruck entstehen lassen, dass politische Entscheidungen in erster Linie durch die großen Dachverbände getroffen würden. Es entstand der Eindruck einer Allkompetenz der Sozialpartner: sie wurden bei jeder Gelegenheit und bei jeder Sachlage mit einbezogen. Wir können in unserer Analyse, die wir unlängst in einem neuen Buch veröffentlicht haben, deutlich zeigen: Sozialpartnerschaft hat eine enorme Bedeutung im politischen System der Zweiten Republik. Sozialpartnerschaft hat wesentliche inhaltliche Mitgestaltungskompetenz bei wesentlichen politischen Fragen. Diese Mitgestaltungskompetenz ist allerdings eine beschränktere als dies in der Öffentlichkeit meist angenommen wurde. Sie beschränkt sich im wesentlichen auf den Bereich der Einkommens-, Lohn-, Sozial-, Agrar-, Arbeitsmarkt-, Berufsausbildungspolitik. Die angenommene Allkompetenz der Verbände ist ein Mythos, der bis in die 80er Jahre hinein tradiert worden ist. Nicht erst die jüngste Entwicklung zeigt, dass von einer Allkompetenz keine Rede sein kann (siehe näher dazu Tálos/ Kittel 2001).

2. Veränderungen in der Interessenpolitik

Seit den 80er, insbesondere den 90er Jahren zeichnen sich merkbare Veränderungen in den Rahmenbedingungen von Interessenpolitik ab. Die wirtschaftliche Situation ist nicht bloß durch deutlich geringeres Wachstum, sondern vor allem durch beträchtlich gestiegenen Wettbewerbsdruck und Internationalisierung, durch das Platzgreifen neuer Technologien und die damit einhergehenden Auswirkungen auf Produktions- und Arbeitsprozesse gekennzeichnet. Fragen der Verteilung ebenso wie des Handlungsspielraums gewannen für Interessenpolitik an Gewicht. Dies wurde noch verstärkt durch die Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union. Bildete lange Zeit der nationalstaatliche Rahmen eine räumliche Koordinate für Interessenpolitik,  so das sogenannte "Normalarbeitsverhältnis" eine inhaltliche. Gemeint damit ist ein unbefristetes, vollzeitiges, arbeits- und sozialrechtlich abgesichertes Beschäftigungsverhältnis. Dessen Erosion wurde und wird an zwei Prozessen ersichtlich: zum einen an der seit den 70er Jahren anwachsenden Erwerbslosigkeit, die ungeachtet des in Österreich vergleichsweise geringeren Ausmaßes die Position der ArbeitnehmerInnenInteressenvertretungen schwächt. Nicht weniger folgenreich ist die zweite Facette der Erosion des traditionellen Normalarbeitsverhältnisses: die Verbreitung von Beschäftigungsformen, die vom Normalarbeitsverhältnis im Hinblick auf Kontinuität, Dauer, Einkommenssicherheit und sozialer Absicherung zum Teil erheblich abweichen. Zu den zur Zeit noch als "atypisch" bezeichneten Formen zählen Teilzeitarbeit, befristete und geringfügige Beschäftigung, Leiharbeit, Arbeit auf Abruf, scheinselbständige Beschäftigung zum Beispiel in Form von Werkvertragsarbeit (siehe z.B. Tálos 1999). Diese Entwicklung bedeutet nicht nur eine wachsende Heterogenisierung in der Erwerbsarbeit, sondern auch wachsende Probleme in der Wahrnehmung divergierender Interessen und deren interessenpolitische Vereinheitlichung. Heterogenität und Pluriformität in der Arbeitswelt lassen die Basis für Interessenvereinheitlichung dahinschmelzen.

Das einstige Duopol von SPÖ und ÖVP, das österreichische Politik so dominant in den Nachkriegsjahrzehnten beherrschte, ist seit den 80er Jahren mit mehr Konkurrenz konfrontiert. Aus der einstigen politischen Restgröße FPÖ wurde eine stetig wachsende Oppositionspartei. Das Parteienspektrum selbst erfuhr durch Neugründungen (Grüne und LIF) eine auch parlamentarisch relevante Ergänzung. Ermöglicht wurde dieser Wandel durch Veränderungen in der politischen Kultur – ablesbar an sinkender Parteibindung, gestiegener Wählermobilität, veränderten politischen Werthaltungen und Einstellungen (siehe Plasser/ Ulram 1995, 2000; Müller 2000). Gestiegene Parteienkonkurrenz in Verbindung mit einem Wandel in den Prioritäten der Regierungspolitik – Budgetkonsolidierung, wirtschaftliche Modernisierung, Standortsicherung – machten die Aufrechterhaltung der traditionellen Naheverhältnisse zwischen Verbänden und Parteien teilweise spannungsgeladen. Dies in einer Phase, die durch wachsende Legitimations- und Akzeptanzprobleme der großen Dachverbände – in erster Linie der Kammern – geprägt war (siehe Karlhofer 1999; Karlhofer/ Tálos 2000). Bestandsbedingungen wie die Pflichtmitgliedschaft zu den Kammern und auch Finanzaffären wurden zu öffentlich wirksamen, parteipolitischen Reibepunkten.  Die auf Druck der Regierungsparteien zustande gekommene Mitgliederbefragung in den drei sozialpartnerschaftlich involvierten Kammern in den Jahren 1995/ 96 ist ebenso Ausdruck der veränderten Partei-Verbändebeziehungen – ungeachtet der für die Kammern durchaus günstigen Ergebnisse dieser Mitgliederbefragung.

Ungeachtet der merkbaren Auswirkungen der neuen Regierungskoalition auf die Möglichkeiten der Interessenpolitik in Österreich ist festzuhalten, dass Interessenpolitik bereits seit geraumer Zeit – vor dem Hintergrund der angeführten Veränderungen der Rahmenbedingungen – selbst einem Veränderungsprozess unterliegt. Zumindest bis Beginn dieses Jahres betraf dieser weniger die institutionalisierten Kanäle der Mitwirkung an politischen Entscheidungen. Am stärksten noch ist die früher als Zentraleinrichtung verbandlicher Mitwirkung geltende Paritätische Kommission für Lohn- und Preisfragen von Veränderungen betroffen. Nicht bloß dadurch, dass die einstige Kompetenz zur Preisregelung bereits seit den 80er Jahren, vollends aber im Zusammenhang mit der EU-Mitgliedschaft Österreichs ihre Bedeutung verloren hat.  Die Funktion in der Lohnpolitik ist im wesentlichen auf eine informelle Koordinierung beschränkt. Damit hat auch die Vollversammlung der Paritätischen Kommission ihre Funktion als formell beschließendes Organ verloren. Sie tritt nur mehr äußerst selten zusammen (siehe Kittel/ Tálos 1999, S. 109ff.) und wenn überhaupt, dann eher in der Funktion einer wirtschaftspolitischen Aussprache. Die Präsenz in der enorm großen Palette von Beiräten, Kommissionen usw. ist leicht rückläufig, bedingt vor allem dadurch, dass bisher öffentlich bereitgestellte Infrastruktureinrichtungen privatisiert wurden und damit andere Spielregeln bei der Beschickung von Gremien zur Anwendung kommen. Dass die Veränderungen auf institutioneller Ebene nicht ausschließlich nur in eine Richtung gehen, zeigen Beispiele wie die einflussreiche Mitwirkung im Rahmen des 1994 neu gegründeten Arbeitsmarktservice oder die Erweiterung des Aktionsspielraums infolge der EU-Mitgliedschaft Österreichs (siehe Karlhofer/ Tálos 1996; Falkner/ Müller 1998).

Offenkundigere Veränderungen zeichnen sich bereits für die letzten Jahre hinsichtlich der Mitwirkung an der politischen Gestaltung in den einschlägigen Politikfeldern und hinsichtlich der Kooperation zwischen den Verbänden sowie zwischen diesen und der Regierung ab. Ungeachtet dessen, dass die großen Sozialpartnerorganisationen noch zu Beginn der 90er Jahre die Kontinuität ihrer grundsätzlichen Orientierung in Verhandlungen und Kompromissen sowie den Konsens hervorstrichen, in der Interessenpolitik auf gesamtwirtschaftliche Interessen Bedacht zu nehmen (vgl. Sozialpartnerabkommen 1992), sind die letzten Jahre durch wachsenden Dissens gekennzeichnet. Bei Materien wie der Budgetkonsolidierung, der Flexibilisierung in der Arbeitswelt, der weiteren Entwicklung im Bereich sozialer Sicherung und Veränderungen bei den Lohnnebenkosten waren Kompromisse wenn überhaupt, dann nur noch erschwert erzielbar. Die größere inhaltliche Nähe der UnternehmerInnenpositionen zu jenen der Regierung lief bereits in den letzten Jahren unübersehbar auf eine Schieflage in der Interessenberücksichtigung hinaus. Dies vor dem Hintergrund eines durch den EU-Beitritt noch wachsenden Entscheidungsgewichtes der Regierung. Die Regierung bestimmte die Zielvorgaben und das Procedere bei für sie wie auch die Verbände wichtigen Materien (wie z.B. Budgetentlastungspolitik und Sozialversicherungspolitik). Der Verhandlungsspielraum der Dachverbände verblieb im wesentlichen innerhalb des vorgegebenen Rahmens – auch wenn sich die Regierung nicht immer gegen einzelne Dachverbände durchzusetzen vermochte (Beispiel: Strukturanpassungsgesetz 1995). 

Relativ ungeschmälert war der Einfluss der Dachverbände in den “klassischen Sozialpartnerbereichen” wie Arbeitsrecht, Arbeitsbeziehungen und Arbeitsmarktpolitik. Auch wenn es in diesen Bereichen Kooperation und Akkordierung der Interessen gab, ist für die letzten Jahre konstatierbar, dass die politische Mitgestaltung der Verbände, in erster Linie der ArbeitnehmerInnenInnenorganisationen, an Einfluss auf österreichische Politik ebenso eingebüßt hat, wie das akkordierte Vorgehen der Dachverbände. Sozialpartnerschaftlich abgestimmte Politik kam immer weniger oft und bei weniger Materien zum Tragen (siehe eingehend dazu Tálos/ Kittel 2001).

Diesen Entwicklungsprozess nicht außer acht lassend ist  es meine These, dass der laufende Veränderungsprozess durch eine Änderung der Machtkonstellation auf Parteien- und Regierungsebene im Jahr 2000 eine Radikalisierung  erfuhr, die einer Zäsur im Hinblick auf bisherige Gegebenheiten in der Interessenpolitik und in den Beziehungen zwischen Regierung/ Regierungsparteien und Verbänden gleichkommt. 

3. Zäsur im System der Interessenpolitik

Die FPÖ, die traditionell den bedeutenden politischen Einfluss der großen Dachverbände ablehnte und in diesen selbst eine eher marginale Rolle spielte, sah mit der Regierungsbeteiligung die Chance gekommen, ihre Kritik und Vorbehalte in reale Politik umzusetzen. Dies geschieht – weitaus mit Zustimmung des Regierungspartners ÖVP – auf mehreren Ebenen und auf durchaus selektive Weise.

Die Zäsur ist ablesbar an

· der offensiven Zurückdrängung der paritätischen Beteiligung der großen Dachverbände am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß – ohne dass dies die interessenpolitische Vernetzung zwischen Unternehmerverbänden und vor allem der ÖVP im politischen Entscheidungsprozeß ausschließt;
· an der Beseitigung von Verhandlungsspielräumen und der weitgehenden Reduktion der Rolle der Verbände auf die Legitimation von Entscheidungen, die durch die Regierung/ Regierungsparteien getroffen und in ihrer Substanz nicht mehr verhandelbar sind. In einer Reihe von Fällen wurden Regierungsvorhaben an der vorparlamentarischen Befassung durch die Dachverbände vorbeigeführt – wobei in erster Linie die Beteiligung der Arbeitnehmerorganisationen verhindert wurden.
Unter diesen Bedingungen läuft Sozialpartnerschaft leer. Sozialpartnerschaftliche Akkordierung ist seit dem letzten Jahr zur “Eintagsfliege” und das spezifisch österreichische Modell mit seinen Eigenheiten zum Auslaufmodell geworden. Im Bild gesprochen: Sozialpartnerschaft ist heute einer Ikone vergleichbar – ins Eck gestellt wird sie verstauben und verblassen.

Ist jeglicher Ansatz von Sozialpartnerschaft verschwunden? 

Das nicht: einige wenige Kompromisse – wie betreffend die Verhinderung der Einführung einer Wartezeit in der Arbeitslosenversicherung, die “Abfertigung neu” oder die jüngste Novellierung der Arbeitsschutzbestimmungen – sind sozialpartnerschaftliche Eintagsfliegen, sie sind nicht mehr die Regel in der Interessenpolitik. Neben diesen äußerst selektiven Kompromissen gibt es das Bemühen zu Gesprächen und Verhandlungen auf Ebene der Verbände. Es ist nicht auszuschließen, dass es auch in Zukunft punktuell zu Kompromissen kommt. 
Sozialpartnerschaft in der traditionellen Ausprägung dürfte allerdings bei Andauer der derzeitigen politischen Bedingungen passé sein. “Sozialpartnerschaft neu” ist zur Zeit nur eine Floskel. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in Zukunft die Interessenpolitik und die Beziehungen zwischen den Interessenverbänden und der Regierung in Österreich eine Ausformung erhalten werden, wofür in anderen Ländern die Begriffe “Sozialpakte” oder “Beschäftigungsbündnis” verwendet werden (siehe Fajertag/ Pochet 1997; Karlhofer/ Sickinger 1999; Urban 2000).  Damit sind – im Unterschied zur Sozialpartnerschaft – punktuelle und befristete Vereinbarungen zwischen Verbänden und Regierung gemeint.
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